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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

11.12.1990 

Geschäftszahl 

90/14/0199 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 85/14/0110 E 16. Juni 1987 RS 4 

Stammrechtssatz 

Zu den Merkmalen, die auf selbständige Bewirtschaftung eines forstwirtschaftlichen Teilbetriebes schließen 
lassen, zählen eine gesonderte Betriebsrechnung oder getrennte Wirtschaftsführung, ein eigener 
Forstwirtschaftsplan für die abverkauften Flächen bzw ihre räumliche Trennung vom übrigen Besitz und das 
Größenverhältnis zu diesem. 

Beachte 

Besprechung in: 

ÖStZB 1991, 539; 

ÖStZ 1992, 227; 


